FÖDERALE BESTIMMUNGEN

KAPITEL 1

BEIHILFEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG:

BEHINDERTE MENSCHEN UNTER 65 JAHRE (1)
____________________

(1)
Die gesetzlichen Bestimmungen, in der Form einer offiziösen Koordinierung, sind erhältlich durch die Überweisung von 20 EUR auf das Konto Nummer 679-2005863-97 des FÖD Soziale Sicherheit, Offiziöse Koordinierung, Rue de la Vierge Noire 3c in 1000 Brüssel mit der Mitteilung „Behindertenbeihilfen – offiziöse Koordinierung – frz. Fassung“.

A. Zielsetzungen und Arten der Beihilfen

Diese Beihilfen sind dazu bestimmt, das Einkommen einer Person mit Behinderung zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn diese aufgrund ihrer Behinderung außerstande ist, ein ausreichendes Einkommen zu verdienen, oder wenn sie zusätzliche Ausgaben zu bestreiten hat.

Es gibt zweierlei Beihilfen:

1. Die Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens
Diese Beihilfe wird Personen gewährt, deren Erwerbsfähigkeit aufgrund ihrer Behinderung auf ein Drittel oder weniger dessen beschränkt ist, was ein nicht behinderter Mensch durch die Ausübung eines Berufes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdienen kann.

2. Die Eingliederungsbeihilfe
Diese Beihilfe wird Personen gewährt, die wegen einer beeinträchtigten Selbstständigkeit zusätzliche Kosten zu tragen haben, um sich in das soziale Leben zu integrieren.

Diese Beihilfen können gleichzeitig bezogen werden, und über ihre Gewährung wird getrennt entschieden. Es ist in der Tat sehr gut möglich, dass jemand, dessen Erwerbsfähigkeit nicht oder kaum beeinträchtigt ist, großen Problemen im Bereich der Selbstständigkeit ausgesetzt ist und umgekehrt.
B. Bedingungen für die Gewährung dieser Beihilfen

1. Alter

Personen mit Behinderung haben Anrecht auf eine Beihilfe ab dem Alter von 21 Jahren. Ein Antrag muss vor dem Alter von 65 Jahren eingereicht werden.
Die Person, die vor dem Alter von 65 Jahren Beihilfen bezog, bezieht diese nach ihrem 65. Geburtstag weiter.

N.B. : Einem 21-Jährigen wird gleichgestellt, wer jünger als 21 ist und:

· verheiratet ist oder war;

· mindestens ein Kind zu Lasten hat (d.h. für  das die Person mit Behinderung oder die Person, mit der sie einen Haushalt bildet und die nicht mit ihr bis zum 3. Grad verwandt oder verschwägert ist, Kinderzulagen bezieht);

· oder dessen Behinderung eingetreten ist, nachdem er keine Kinderzulagen mehr bezog.

2. Staatsangehörigkeit

Die Person mit Behinderung muss:

· Belgier sein;

· Angehöriger eines EU-Mitgliedstaates sein;

· Angehöriger von Island, Norwegen, Liech​tenstein oder der Schweiz sein und im Sinne der EWG-Verordnung Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 die Eigenschaft eines Arbeitnehmers oder Selbstständigen besitzen, oder Hinterbliebener eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen sein, oder Ehepartner, Kind, Vater oder Mutter eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen und zu seinen Lasten sein;

· Flüchtling sein;

· Staatenloser sein;

· bis zum Alter von 21 Jahren erhöhte Kinder​zulagen aufgrund der Behinderung des Kindes bezogen haben, gemäß der Gesetzgebung über die Kinderzulagen für Arbeitnehmer oder Selbstständige;

· im Rahmen der Europäischen Zwi​schen​ab​kom​men Rechte geltend machen können;

· in Anwendung der Kooperationsabkommen der Eu​ro​pä​ischen Union mit Algerien, Marokko und Tunesien Angehöriger einer dieser Staaten sein und die Eigenschaft eines Arbeitnehmers oder Selbstständigen haben oder Hinterbliebener eines solchen Arbeit​nehmers oder Selbstständigen sein oder Ehepartner, Kind, Vater oder Mutter eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen und zu seinen Lasten sein.

3. Wohnsitz
Man muss seinen Wohnsitz in Belgien haben und sich zum Zeitpunkt des Antrags und während des Zeitraums, für den die Beihilfe gewährt wird, tatsächlich in Belgien aufhalten.

Einem Aufenthalt in Belgien wird gleichgesetzt :

· ein Auslandsaufenthalt von weniger als 90 aufeinander folgenden oder nicht aufeinander folgenden Tagen pro Kalenderjahr;

· ein Aufenthalt als Patient in einem Krankenhaus oder einer anderen Pflegeeinrichtung im Ausland;

· ein Auslandsaufenthalt aus beruflichen Gründen;

· ein Auslandsaufenthalt bei einem Verwandten oder Verschwägerten, der dazu verpflichtet ist, oder dessen Ehepartner oder die Person, mit der der Verwandte oder Verschwägerte zusammenlebt, dazu verpflichtet ist, sich vorübergehend im Ausland aufzuhalten, um dort einen Auftrag oder eine Funktion im Dienste des belgischen Staates auszuüben;

· ein Auslandsaufenthalt von mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen pro Kalenderjahr, wenn der Minister diesen Aufenthalt aufgrund außergewöhnlicher Umstände genehmigt hat.

Jeder Beihilfeempfänger, der das Königreich verlässt, ist verpflichtet, die Generaldirektion Personen mit Behinderung mindestens einen Monat im Voraus unter Angabe der voraussichtlichen Dauer seiner Abwesenheit und des Grundes seiner Reise zu benachrichtigen.

4. Einkommen
Die Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens und die Eingliederungsbeihilfe werden nur dann gewährt, wenn die Einkommenshöhe bestimmte Höchstbeträge nicht übersteigt. Der Teil der Einkünfte, der über diesen Höchstbeträgen liegt, wird von den Grundbeträgen der Beihilfen abgezogen.

Unter Einkommen versteht man alle steuerbaren Einkünfte der Person mit Behinderung sowie die Einkünfte der Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet. 
Unter Haushalt versteht man jedes Zusammenleben von zwei Personen, die nicht im 1., 2. oder 3. Grad miteinander verwandt oder verschwägert sind.

Folglich werden die Einkünfte der Haushaltsmitglieder, die mit der Person mit Behinderung im 1., 2. oder 3. Grad verwandt oder verschwägert sind, nicht berücksichtigt.

Das jährliche Einkommen besteht aus den global steuerbaren Einkünften, die für die Besteuerung der natürlichen Personen und Zusatzsteuern getrennt berücksichtigt werden. Diese Angaben finden Sie auf dem vom Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen ausgestellten Steuerbescheid.
Für die Antragsteller, die nicht über einen Steuerbescheid verfügen, legt die Generaldirektion Personen mit Behinderung selber das reelle Einkommen fest. Hierzu werden der Antragsteller und die Person mit der er einen Haushalt bildet darum gebeten, alle notwendigen Angaben mitzuteilen. 
Wenn der Antragsteller oder die Person, mit der er einen Haushalt bildet,  Besitzer eines Wohnhauses ist, in dem er selber oder die Person, mit der er einen Haushalt bildet, wohnt, wird das Katastereinkommen dieses Hauses nur dann bei der Festlegung des im vorangehenden Abschnitt erwähnten reellen Einkommens berücksichtigt, wenn es über 3000,00 EUR beträgt.  Dieser Betrag wird um 250,00 EUR für jede Person erhöht, die zu Lasten der  Person mit Behinderung oder der Person, mit der sie einen Haushalt bildet, ist. 
Das berücksichtigte steuerbare Einkommen ist das Einkommen des zweiten Jahres vor dem Jahr des Antrags. Beispiel: Für einen im Zeitraum vom 1. Dezember 2002 und 30. November 2003 eingereichten Antrag wird das Einkommen des Jahres 2001 berücksichtigt.
Wenn das Einkommen des Kalenderjahres, das vor dem Jahr liegt, in dem der Antrag wirksam wird, sich um mindestens 10 % verringert oder erhöht hat im Vergleich zum Einkommen des zweiten Jahres vor dem Jahr, in dem der Antrag wirksam wird, dann wird das Einkommen des Kalenderjahres berücksichtigt, das vor dem Jahr liegt, in dem der Antrag wirksam wird.  
Achtung ! 

Jede Einkommenserhöhung von mindestens 10% muss innerhalb von drei Monaten mitgeteilt werden. Diese Mitteilung erfolgt durch einfachen Brief an den Dienst oder über das Formular 1, das Sie bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung erhalten können.  Sie müssen die Seiten 1 und 3 dieses Formulars 1 ausfüllen. Wenn diese Mitteilung innerhalb von drei Monaten erfolgt, tritt der neue Beschluss, der gegebenenfalls eine Verringerung der Beihilfe zur Folge hat, nicht rückwirkend in Kraft.

5. Einkommensfreibeträge
5.1. Für die Berechnung der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens werden folgende Einkünfte nicht berücksichtigt (Beträge am 01.10.2004):
· 2.454,55 EUR der Einkünfte der Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet (das entspricht der Hälfte des Baremabetrages der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens, das den Personen der Kategorie A gewährt wird)

· 10 % der Berufseinkünfte der Person mit Behinderung;

· 552,05 EUR für die anderen Einkünfte. Dieser Betrag ist an den Verbraucherpreisindex gebunden.
5.2.  Für die Berechnung der Eingliederungsbeihilfe werden einige Teile des Einkommens unter bestimmten Bedingungen freigestellt (Beträge am 01.10.2004): 

1°. Vom Einkommen der Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet, werden freigestellt:

· wenn die Person mit Behinderung zur Kategorie 1 oder 2 gehört: 1.656,15 EUR
· wenn die Person mit Behinderung zur Kategorie 3, 4 oder 5 gehört: 18.056,59 EUR. Außerdem wird nur die Hälfte der Einkünfte, die über diesem Höchstbetrag liegen, von der Eingliederungsbeihilfe abgezogen.
2°. 18.056,59 EUR der Berufseinkünfte der Person mit Behinderung sind freigestellt.  Außerdem wird nur die Hälfte der Einkünfte, die über diesem Höchstbetrag liegen, von der Eingliederungsbeihilfe abgezogen. 
3°. Der Freibetrag, der auf die Ersatzeinkünfte der Person mit Behinderung  angewandt wird (z.B. Arbeitslosengeld, Krankenkassenentschädigungen,…) ändert je nach Höhe der Berufseinkünfte der Person mit Behinderung:

· wenn die Berufseinkünfte unter 15.477,09 EUR liegen, werden die ersten 2.579,14 EUR nicht berücksichtigt.
· wenn die Berufseinkünfte über 18.056,59 EUR liegen, wird kein Freibetrag angewandt.

· wenn die Berufseinkünfte zwischen 15.477,09 EUR und 18.056,59 EUR liegen,  wird ein Freibetrag in Höhe von 18.056,59 EUR abzüglich des Betrages der Berufseinkünfte angewandt. 
4°. Was die anderen Einkünfte der Person mit Behinderung betrifft (z.B. Alimentezahlungen, die Einkünfte des Partners, die über dem Höchstbetrag von 1.656,15 EUR liegen, wenn die Person mit Behinderung zur Kategorie 1 oder 2 der Eingliederungsbeihilfe gehört, die nicht freigestellten Ersatzeinkünfte der Person mit Behinderung):  Es wird ein maximaler Freibetrag angewandt. Es handelt sich also höchstens um einen Freibetrag in Höhe von:
· 4.860,49 EUR für die Kategorie A;

· 7.290,74 EUR für die Kategorie B;

· 9.720,98 EUR für die Kategorie C.

Von diesem Betrag werden jedoch die tatsächlich angewandten Freibeträge  auf die Berufseinkünfte und die Ersatzeinkünfte der Person mit Behinderung abgezogen.
Die unter Punkt 1, 2, 3 und 4 angegebenen Beträge sind an den Verbraucherpreisindex gebunden.

6. Behinderung

Um eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens beziehen zu können, muss erwiesen sein, dass infolge des körperlichen oder geistigen Zustands die Erwerbsfähigkeit der Person auf ein Drittel oder weniger dessen eingeschränkt ist, was ein nicht behinderter Mensch durch die Ausübung eines Berufes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdienen kann (unter Ausschluss einer geschützten Arbeitsstelle).

Um eine Eingliederungsbeihilfe beziehen zu können, muss eine fehlende oder beeinträchtigte Selbstständigkeit erwiesen sein.

Bei der Ermittlung des Selbstständigkeitsgrades werden fol​gende Kriterien berücksichtigt:

· die Fähigkeit, sich fortzubewegen;

· die Fähigkeit, Nahrung zu sich zu nehmen oder zu​zu​be​rei​ten;

· die Fähigkeit, für seine persönliche Körperpflege zu sorgen und sich zu kleiden;

· die Fähigkeit, seine Wohnung sauber zu halten und Haushaltsarbeit zu verrichten;

· die Fähigkeit, ohne Beaufsichtigung zu leben, sich Gefahren bewusst zu sein und sie zu umgehen;

· die Fähigkeit, mit anderen in Verbindung zu treten und soziale Kontakte zu unterhalten.

Bei jedem Kriterium überprüft der Arzt das Ausmaß der Schwierigkeiten, die die betreffende Person empfindet. Hier gibt es vier mögliche Antworten, und zwar:
· keine Schwierigkeiten, keine besonderen Anstrengungen, keine besonderen Hilfsmittel: 0 Punkte;
· geringfügige Schwierigkeiten oder geringe zusätzliche Anstrengungen oder minimale Zuhilfenahme besonderer Hilfsmittel: 1 Punkt;
· erhebliche Schwierigkeiten oder große zusätzliche Anstrengungen oder starke Zuhilfenahme von besonderen Hilfsmitteln: 2 Punkte.
· ohne Hilfe einer Drittperson nicht möglich oder ohne Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung nicht möglich oder ohne vollständig angepasste Umgebung nicht möglich: 3 Punkte.
Die pro Kriterium erhaltenen Punkte werden zu​sam​men​ge​zählt. Je nach der Gesamtpunktezahl wird die Person mit Behinderung einer der folgenden Kategorien zugeteilt:

· 7 bis 8 Punkte: Kategorie 1
· 9 bis 11 Punkte: Kategorie 2
· 12 bis 14 Punkte: Kategorie 3
· 15 bis 16 Punkte: Kategorie 4
· 17 bis 18 Punkte: Kategorie 5
Bei weniger als 7 Punkten besteht kein Anrecht auf eine Eingliederungsbeihilfe.

C. Höhe der Beihilfen

Der Betrag dieser Beihilfen ist an den Index gebunden.

1. Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens

(am 01.10.2004 geltende Beträge)

Der Grundbetrag der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens beträgt 4.909,09 EUR pro Jahr. Dieser Betrag wird den Personen der Kategorie A gewährt.

Dieser Betrag wird für die Personen der Kategorie B um 50 % (7.363,64 EUR) und für die Personen der Kategorie C um 100 % (9.818,19 EUR) erhöht.

Bei der Definierung der Familienkategorien bezieht man sich auf den Begriff „Haushalt“, d.h. jedes Zusammenleben von zwei Personen, die nicht im 1., 2. oder 3. Grad miteinander verwandt oder verschwägert sind.  Das bedeutet, dass überall dort ein Haushalt vermutet wird, wo sich der Hauptwohnsitz an derselben Adresse befindet. Die Person mit Behinderung oder der Dienst können jedoch den Beweis des Gegenteils durch alle möglichen Mittel erbringen. 
Gehört zur Kategorie C: die Person mit Behinderung,

· die einen Haushalt bildet;

· oder die ein oder mehrere Kinder zu Lasten hat.

Der Begriff „Kind zu Lasten“ bezeichnet: 

· eine Person unter 25 Jahren, für die die Person mit Behinderung oder die Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet, Kinderzulagen oder eine Alimentezahlung bezieht;

· oder die Person unter 25 Jahren, für die die Person mit Behinderung Alimente bezahlt. 
Achtung:

Pro Haushalt kann nur eine einzige Person den Betrag der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens, der der  Kategorie C entspricht, beziehen. Wenn in einem Haushalt zwei behinderte Personen zur Kategorie C gehören, erhält jede von ihnen den Betrag der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens, der der Kategorie B entspricht.

Gehört zur Kategorie B: die Person mit Behinderung,

· die alleine wohnt;

· oder die seit mindestens 3 Monaten Tag und Nacht in einer Einrichtung wohnt und vorher nicht zur Kategorie C gehörte.

Gehört zur Kategorie A, die Person mit Behinderung, die weder zur Kategorie B noch zur Kategorie C gehört.

2. Eingliederungsbeihilfe

(am 01.10.2004 geltende Beträge)

Die Höhe der Eingliederungsbeihilfe hängt vom ermittelten Selbst​ständig​keits​grad ab. Je nach Ergebnis wird zwischen fünf Kategorien unterschieden:

	
	Jährlich (EUR)


	Monatlich (EUR)



	Kategorie 1
	961,23
	80,10

	Kategorie 2
	3.275,50
	272,96

	Kategorie 3
	5.233,84
	436,15

	Kategorie 4
	7.625,05
	635,42

	Kategorie 5
	8.650,14
	720,85


Die Person mit Behinderung, die sich in einer Einrichtung aufhält, welche ganz oder teilweise von der öffentlichen Hand oder von der sozialen Sicherheit getragen wird, bezieht eine Eingliederungsbeihilfe, die auf zwei Drittel  beschränkt ist.

N.B. : Bei Inhaftierung im Gefängnis oder Einweisung in einer Heilanstalt wird keine Beihilfe ausgezahlt.
D. Wie ist die Beihilfe zu beantragen ? 

Wichtig: Für die Ausführung der Verwaltungs​formalitäten kann die Person mit Behinderung sich von einer Person vertreten lassen, die sie hierzu bevollmächtigt. Diese Person muss volljährig und im Besitz einer Vollmacht sein.
Der Antrag auf Beihilfe ist beim Bürgermeister der Gemeinde einzureichen, in der die Person mit Behinderung im Bevölkerungs- oder Aus​länder​register eingetragen ist.

Der Antrag kann frühestens am ersten Tag des 12. Monats eingereicht werden, der vor dem Monat liegt, in dem der Antragsteller 21 Jahre alt wird oder aber sobald die Person mit Behinderung einer Person von 21 Jahren gleichgestellt wird (siehe Punkt B.1.), jedoch niemals nach dem Alter von 65 Jahren (außer bei einer Verwaltungsrevision).
Das Anrecht auf Bezug der Beihilfen setzt erst ab dem ersten Tag des Monats nach dem Zeitpunkt ein, an dem der Antrag eingereicht wurde.  Wenn die betreffende Person allerdings erhöhte Kinderzulagen für behinderte Kinder bis zum Alter von 21 Jahren bezogen hat und den Antrag auf Beihilfe innerhalb von 6 Monaten nach dem 21. Geburtstag einreicht, tritt das Anrecht auf Bezug der Beihilfen am 1. Tag des Monats nach dem 21. Geburtstag in Kraft.
Vor dem Alter von 65 Jahren gilt der Antrag auf Gewährung der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens gleichzeitig als Antrag auf Gewährung der Eingliederungsbeihilfe und umgekehrt. Nach dem Alter von 65 Jahren kann der Bezugsberechtigte einer dieser beiden Beihilfen ausschließlich für die Beihilfe, die er vor dem Alter von 65 Jahren bezog, einen neuen Antrag stellen. 
Das Antragsformular wird von der Gemeindeverwaltung aus​gefüllt und von der Person mit Behinderung unterschrieben.  Kann die Person mit Behinderung das Antragsformular nicht unterschreiben, setzt sie ein Kreuz darunter. Der Bürgermeister zeichnet das Doku​ment gegen.
Die Gemeindeverwaltung muss dem Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung das Antragsformular innerhalb von fünf Werktagen zurückschicken.  Wenn der Antrag registriert worden ist, schickt der Dienst die nötigen Formulare an die Person mit Behinderung, d.h. die medizinischen Formulare oder die Auskunftsformulare in Bezug auf die Einkünfte der Haushaltsmitglieder.

Die Person mit Behinderung kann auch einen Antrag auf Überprüfung bei der Gemeindeverwaltung einreichen, wenn sie der Meinung ist, dass eine Änderung in ihrer Lage ihr Anspruch auf eine Gewährung oder Erhöhung der Beihilfe geben könnte. 

Die Person mit Behinderung ist dazu verpflichtet, innerhalb von drei Monaten Änderungen mitzuteilen, die zu einer Kürzung oder Streichung der Beihilfe führen könnten. Diese Mitteilung erfolgt durch einfachen Brief.
Wenn die Mitteilung innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten erfolgt, so tritt der Beschluss, der zu einer Kürzung der Beihilfe führt, nicht rückwirkend in Kraft und die Person mit Behinderung muss dann keinen unrechtmäßig erhaltenen Betrag zurückzahlen.

Änderungen der im Nationalregister enthaltenen Informationen müssen dem Dienst allerdings nicht mitgeteilt werden, insofern sie der Ge​mein​de​ver​wal​tung übermittelt worden sind.

Wenn die Person mit Behinderung die Änderungen nicht oder erst nach einem Zeitraum von drei Monaten mitteilt, unternimmt der Dienst von Amts wegen eine Überprüfung und die unrechtmäßig erhaltenen Auszahlungen werden beigetrieben.

Unrechtmäßig bezahlte Beihilfen werden vom Staat bei​ge​trieben. Bei Versterben der Person mit Behinderung wird auf die Beitreibung verzichtet, insofern der Beschluss der Beitreibung der betreffenden Person nicht vor ihrem Ableben mitgeteilt wurde und insofern die Beträge nicht durch bewusste Täuschung erhalten wurden. 
Wenn zum Zeitpunkt des Ablebens der Person mit Behinderung ihr noch Beihilfen auszuzahlen sind, erfolgt die Beitreibung auf diesen Beträgen.  
Darauf wird jedoch nicht von Amts wegen verzichtet im Falle von Täuschungsabsicht oder Betrug oder wenn zum Zeitpunkt des Ablebens der betroffenen Person noch fällige und nicht ausgezahlte Beihilfen ausstanden. 
E. Antragsprüfung

Die Gemeindeverwaltung vervollständigt den Antrag  (Formular 1) und schickt ihn innerhalb von 5 Werktagen an den Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit. 

Der Dienst lässt der Person mit Behinderung die für die Bearbeitung der Akte benötigten Unterlagen zukommen (Auskunftsformulare in Bezug auf die Einkünfte und/oder medizinische Formulare).

In diesem Stadium wird eine administrative Untersuchung der Akte durchgeführt, und gegebenenfalls wird eine ärztliche Untersuchung durchgeführt.

Die ärztliche Untersuchung wird von einem Arzt des Medizinischen Dienstes des FÖD Soziale Sicherheit oder von einem anerkannten Arzt durchgeführt. Eine Person mit Behinderung, die sich nicht fortbewegen kann, kann an ihrem Wohnsitz untersucht werden.
Der Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung entscheidet dann über die Gewährung und Höhe der Beihilfe.

Der Beschluss wird der Person mit Behinderung durch einfachen Brief mitgeteilt.

F. Einspruch

Wenn die Person mit Behinderung der Ansicht ist, dass der Beschluss der Verwaltung nicht korrekt ist, kann sie einen Einspruch dagegen beim Arbeitsgericht einlegen. Sie verfügt dazu über eine dreimonatige Frist ab dem Datum der Mitteilung des Beschlusses.
Wenn gegen einen Beschluss über Gewährung, Überprüfung oder Ablehnung einer Beihilfe Einspruch erhoben wird und dieser Einspruch als unzulässig erklärt wird, so wird dieser dennoch als neuer Antrag betrachtet. 
G. Auszahlung

Die Beihilfen werden monatlich und in Zwölfteln an die Person mit Behinderung oder ihren gesetzlichen Vertreter ausbezahlt. 
Die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch Überweisung auf ein Konto, das bei einer Bank oder bei der Post eröffnet wurde, und von dem der Beihilfeempfänger Inhaber oder Mitinhaber ist.

Die Auszahlung mittels Postanweisung erfolgt nur in außergewöhnlichen Umständen und nach begründeter Anfrage durch die Person mit Behinderung. 
Der Zeitraum zwischen dem Datum, an dem die Beihilfe wirksam wird und dem ersten Tag des Monats, in dem die Auszahlung erfolgt, darf 8 Monate nicht überschreiten.  Bei Nichteinhaltung dieser Frist sind Verzugszinsen zu zahlen.
Stirbt der Beihilfeempfänger, gehen die fälligen und nicht ausgezahlten Beträge automatisch an die Person, mit der er einen Haushalt bildete. 
Wenn es keinen Ehepartner oder keine Person, so wie sie im vorangehenden Abschnitt beschrieben wird, gibt, werden die fälligen und nicht ausgezahlten Beträge, einschließlich der Betrag des Sterbemonats, insofern der Beihilfeempfänger nicht am Auszahlungstag beim Nationalen Kompensationssystem oder – im Falle einer Auszahlung durch Postanweisung - nicht am Tag der Ausstellung derselben, bereits verstorben war, in folgender Reihenfolge ausgezahlt:

1°. an die Kinder, mit denen der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens zusammenlebte;

2°. an den Vater, die Mutter mit denen der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens  zusammenlebte;

3°. an jede Person, mit der der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens zusammenlebte;

4°. an die Person, die sich an den Krankenhauskosten beteiligt hat;

5°. an die Person, die die Bestattungskosten bezahlt hat.

Die Beihilfen sind steuerfrei und müssen daher nicht in der Steuererklärung angegeben werden.

H. Beispiel

Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens

1. Eine verheiratete Person mit Behinderung beantragt am 10.09.2004 eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens. Sie hat kein Kind zu Lasten.  Diese Person bezieht zum Zeitpunkt des Antrags eine Kranken- und Invalidenrente von 3.777,91 EUR im Jahr.  Der Ehemann der Person mit Behinderung hat 2002 berufliche Einkünfte von 2.231,04 EUR bezogen.
Berechnung der Beihilfe

	Höchstbetrag Kategorie C
	9.818,19 EUR


Die Frau gehört zur Kategorie C, da sie einen Haushalt bildet.

Einkünfte der Ehefrau:

	Invalidenrente: 
	3.777,91 EUR

	Freibetrag von:
	552,05 EUR


Abzuziehende Einkünfte:

	3.777,91 EUR – 552,05 EUR =
	3.225,86 EUR


Einkünfte des Ehemannes: 
	Arbeit des Ehemannes: 
	2.231,04 EUR

	Freibetrag: 
	 2.454,55  EUR


Abzuziehende Einkünfte:

	2.231,04 EUR - 2.454,55 EUR =
	0 EUR


Gesamtbetrag der abzuziehenden Einkünfte:

	3.225,86 EUR + 0 EUR = 
	3.225, 86 EUR


	
Jährlich gewährter Betrag
	6.592,33 EUR

	
	

	
Monatlicher Betrag
	549,36 EUR


2. Eine verheiratete Person mit Behinderung beantragt am 18.09.2004 eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens.  Diese Person hat 2002 Berufseinkünfte von 14.005,98 EUR bezogen.  Die Ehefrau der Person mit Behinderung hat 2002 Berufseinkünfte in Höhe von 21.070,95 EUR bezogen.
Berechnung der Beihilfe

	Höchstbetrag Kategorie C:
	9.818,19 EUR


Einkünfte des Ehemannes:

	Arbeit des Antragstellers: 
	14.005,98 EUR

	Freibetrag von 10 %:
	-1.400,60 EUR


Abzuziehende Einkünfte:
	14.005,98 EUR - 1.400,60 EUR =
	12.605,38 EUR


Einkünfte der Ehefrau:

	Arbeit der Ehefrau:
	21.070,95 EUR

	Freibetrag: 
	-  2.454,55 EUR


Abzuziehende Einkünfte:

	21.070,95 EUR - 2.454,55 EUR = 
	 18.616,40 EUR


Gesamtbetrag der abzuziehenden Einkünfte:

	12.605,38 EUR +  18.616,40  EUR = 
	 31.221,78 EUR


	Jährlich gewährter Betrag
	0 EUR


Beispiele für die Eingliederungsbeihilfe

1. Eine alleinstehende Person mit Behinderung beantragt am 25.09.2004 eine Eingliederungsbeihilfe.  Die Person mit Behinderung bezog 2002 Berufseinkünfte von 20.000,00 EUR.

Eine ärztliche Untersuchung ergibt, dass die betreffende Person eine Eingliederungsbeihilfe der Kategorie 5 beziehen kann.

Ihr Ehepartner hat kein Einkommen.

Berechnung der Beihilfe
	Höchstbetrag
	8.650,14 EUR


	Berufseinkünfte:
	20.000,00 EUR

	Freibetrag:
	18.056,59 EUR


Abzuziehende Einkünfte:

	
	(20.000,00 – 18.056,59) =

2
	971,71 EUR

	
	
	


	Jährlich gewährter Betrag
	7.678,44 EUR

	Monatlicher Betrag
	639,87 EUR


2. Eine verheiratete Person mit Behinderung beantragt am 18.09.2004 eine Eingliederungsbeihilfe.  Diese Person bezieht zum Zeitpunkt des Antrags Berufseinkünfte in Höhe von 20.000,00 EUR.  Eine ärztliche Untersuchung ergibt, dass die betreffende Person eine Eingliederungsbeihilfe der Kategorie 3 beziehen kann.

Die Ehefrau beantragt ebenfalls eine Eingliederungsbeihilfe. Sie bezieht eine Invalidenrente von 8.341,45 EUR. Eine ärztliche Untersuchung ergibt, dass die Ehefrau eine Eingliederungsbeihilfe der Kategorie 2 beziehen kann. 

Berechnung der Beihilfe des Ehemannes
	Höchstbetrag:
	5.233,84 EUR


Einkünfte der Ehefrau:

	Invalidenrente: 
	8.341,45 EUR

	Freibetrag:
	18.056,59 EUR


Zu berücksichtigendes Einkommen:

	
	8.341,45 EUR - 18.056,59 EUR = 

2
	0 EUR

	
	
	


Einkünfte des Ehemannes:

	Berufseinkünfte:
	20.000,00 EUR

	Freibetrag:
	18.056,59 EUR


Zu berücksichtigendes Einkommen: 

	
	20.000,00 EUR - 18.056,59 EUR =
2
	971,71 EUR

	
	
	


	Dem Ehemann gewährter Betrag:
	

	jährlich:
	4.262,13 EUR

	monatlich:
	355,18 EUR


Berechnung der Beihilfe de Ehefrau

	Höchstbetrag: 
	3.275,50 EUR


Einkünfte des Ehemannes:

	Berufseinkünfte: 
	20.000,00 EUR

	Freibetrag: 
	1.656,15 EUR


	Nicht freigestellte Einkünfte des Ehemannes:
	

	20.000,00 EUR – 1.656,15 EUR = 18.343,85 EUR


Einkünfte der Ehefrau:

	Invalidenrente: 
	8.341,45 EUR

	Freibetrag: 
	2.579,14 EUR


	Nicht freigestellter Betrag der Invalidenrente:
	

	8.341,45 EUR – 2.579,14 EUR = 5.762,31 EUR


Befreite „andere Einkünfte“:

	9.720,98 EUR - 2.579,14 EUR = 7.141,84 EUR


Abzuziehende Einkünfte: 

	(5.762,31 EUR + 18.343,85 EUR) – 7.141,84 EUR = 
	16.964,32 EUR


	Der Ehefrau gewährter Betrag:
	0 EUR


WO INFORMIERE ICH MICH ?
GEMEINDEVERWALTUNGEN 
FÖD SOZIALE SICHERHEIT
Generaldirektion Personen mit Behinderung

Rue de la Vierge noire, 3c

1000 BRÜSSEL

Internet: http://socialsecurity.fgov.be
DIENSTSTELLE FÜR PERSONEN 
MIT BEHINDERUNG
Aachener Straße 69-71
4780 ST.VITH
Tel.: 080/22.91.11

Fax: 080/22.90.98

E-Mail: info@dpb.be
Internet: http://www.dpb.be
HANDITEL
Rund um die Uhr und 7 Tage in der Woche

Deutsch


Tel: 02/548.08.20
Französisch


Tel: 02/548.08.00
Niederländisch

Tel: 02/548.08.10
VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Siehe „Nützliche Anschriften“

SOZIALDIENSTE DER KRANKENKASSEN

